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Industrie- und Handelskammer 

für Ostfriesland und Papenburg 
Postfach 17 52 

26697 Emden 
 

 
Negativerklärung nach § 16 der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) 

 
für das Jahr        
 
Name     Vorname    Geburtsname  

(nur bei Abweichung) 

    
 
Geburtsdatum    Geburtsort 
 

   
 
Betriebsanschrift 
 

 
 
oder 

 
Eingetragener Name im Handelsregister 

 

 
 
Handelsregisternummer   Registergericht 
 

   
 
Betriebsanschrift 
 

 
 

Ich versichere, dass im o.g. Kalenderjahr keine Betätigung des/der o.a. Erlaubnisinhabers/in 
im Sinne des § 34c Abs. 1 Nr. 3 GewO (Bauträger und Baubetreuer) stattgefunden hat und 
keine Verpflichtungen gemäß §§ 2 bis 14 MaBV vorliegen. 
 
Mir ist bekannt, dass eine unrichtige oder unvollständige Erklärung mit einer Geldbuße geahndet 
werden oder zum Widerruf der erteilten Erlaubnis nach § 34c GewO führen kann und dass die 
zuständige Behörde befugt ist, eine außerordentliche Prüfung (§ 16 Abs. 2 MaBV) auf Kosten 
des/der Erlaubnisinhabers/in anzuordnen.  
 
Die Negativerklärung ist spätestens bis zum 31. Dezember des Folgejahres der zuständigen IHK zu 
übermitteln. 

 
Ort, Datum         Unterschrift 

 

 

(Absender) 

PLZ Ort 
 


